
HINW EISE 
⇒⇒⇒⇒     Im  Bereich des Bebauungsplanes sind Bäume oder Baumgruppen vorhanden, die nach der 

Satzung über den Schutz des Baumbestandes (Baumschutzsatzung) der Stadt 
Delm enhorst geschützt sind. Auf § 3 der Baumschutzsatzung wird deshalb besonders 
hingewiesen. 

⇒⇒⇒⇒     Bei der Plandurchführung zutage tretende ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde sind bei 
der Denkmalbehörde oder einem Beauftragten für Denkmalpflege meldepflichtig (Untere 
Denkmalbehörde: Bauordnungsamt der Stadt Delmenhorst). 

⇒⇒⇒⇒     Schallpegelm inderungen, die bei konkreten Einzelvorhaben durch Abschirm ungsmaßnah-
men erreicht werden, können in der Höhe des Schirmwertes bzgl. der relevanten 
Imm issionswerte des Flächenschallleistungspegels zugerechnet werden. Umverteilungen 
der abstrakt berechneten, flächenbezogenen Schallleistungspegel auf den Teilflächen 
können im  konkreten Einzelfa ll vorgenommen werden. 

⇒⇒⇒⇒     Der sich aus dem flächenbezogenen Schallleistungspegel und dem  Flächenmaß 
ergebende Schallleistungspegel bestimmt den Em issionsanteil der Fläche. Der effektive 
Schallleistungspegel als Em issionswert kann im  konkreten Einzelfall aufgrund frequenz-
und entfernungsabhängigen Luftabsorptionsmaßes oder zeitlicher Begrenzung der 
Em ission größer sein, als der genannte Schallleistungspegel bei g leichzeitiger Einhaltung 
des Immissionsanteiles. 

⇒⇒⇒⇒     Innerhalb der Baubeschränkungszone nach § 9 (2) FStrG  bedürfen W erbeanlagen m it 
Sichtrichtung zur B 75 sowie Beleuchtungsanlagen der Zustimmung des Straßenbauamtes 
O ldenburg (siehe auch TF 9). 

 

RECHTSGRUNDLAGEN: 
Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27.07.2001 und 
die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 

PRÄAMBEL 
Aufgrund des § 1(3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 27.08.1997, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27.07.2001 und des § 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung 
(NGO) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Delmenhorst diesen 
Bebauungsplan Nr. 227, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als 
Satzung beschlossen. 
 
Delmenhorst, den 26.11.2002 

Stadt Delmenhorst 
 
 

 Der Oberbürgermeister 
  Siegel 
 
 gez Schwettmann 

VERFAHRENSNACHWEIS 
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
27.02.2001 beschlossen, den Vorhaben- und 
Erschließungsplan durch den Bebauungsplan 
Nr. 227 zu ersetzen. Dieser Beschluss wurde 
gemäß § 2 (1) BauGB am 04.03.2002 orts-
üblich bekanntgemacht. 
 
Delmenhorst, den 26.11.2002 
 

Der Oberbürgermeister 
Stadtplanungsamt 

Im Auftrage 
Siegel      

 
gez. U. Ihm 

 
 
Die Planunterlage entspricht im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes dem Inhalt des 
Liegenschaftskatasters und weist die städte-
baulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie 
Straßen, Wege und Plätze vollständig nach 
(Stand vom 17.09.2001). Sie ist hinsichtlich der 
Darstellung der Grenzen und der baulichen An-
lagen geometrisch einwandfrei. Die Übertrag-
barkeit der neu zu bildenden Grenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
Delmenhorst, den 05.12.20022222 
 

Vermessungs- und Katasterbehörde 
Oldenburg Land, 

Katasteramt Delmenhorst 
Siegel      

 
gez. Eberhardt  

 
 
Für die Aufstellung des Planentwurfes: 
 
Delmenhorst, den 26.11.2002 
 
Stadtbaurat Stadtplanungsamt 

 
 
gez. K. Keller gez. U. Ihm 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
18.12.2001 dem Entwurf des Bebauungs-
planes zugestimmt. Ort und Dauer der öffent-
lichen Auslegung wurden am 07.05.2002 orts-
üblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die 
zugehörige Begründung haben vom 15.05.2002 
bis einschließlich 17.06.2002 gemäß § 3 (2) 
BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
Delmenhorst, den 26.11.20022222 
 

Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrage
Siegel     

gez. U. Ihm
 
 
Der Rat der Stadt hat den Bebauungsplan nach 
Prüfung aller Anregungen und Abwägung aller 
öffentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gemäß § 1 (6) BauGB 
in seiner Sitzung am 17.09.2002 als Satzung 
sowie die Begründung beschlossen. 
 
Delmenhorst, den 26.11.2002 
 

Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrage
Siegel     

gez. U. Ihm

 
 
Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 BauGB 
am 18.12.2002 im Delmenhorster Kreisblatt 
bekanntgemacht worden. Dieser Bebauungs-
plan ist damit am 18.12.2002 rechtsverbindlich 
geworden. 
 
Delmenhorst, den 20.12.2002 
 

Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrage
Siegel     

gez. U. Ihm

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TF) 

1. Im Gewerbegebiet GE/1 sind nur Anlagen und Einrichtungen zulässig, deren Emissionen 
nicht wesentlich stören. 

2. In allen Gewerbegebieten sind Vergnügungsstätten, Schrottplätze sowie Einzelhandelsbe-
triebe unzulässig. Lagerplätze und Tankstellen können als unselbständiges Zubehör aus-
nahmsweise zugelassen werden. Anlagen für sportliche Zwecke sind nur ausnahmsweise 
zulässig. 

3. In allen Gewerbegebieten ist die Ausnahme nach § 8 (3) 3. BauNVO nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes. 

4. Über die obengenannte Gliederung der Nutzungen hinaus wird die Art der Nutzung im 
Plangebiet wie folgt gegliedert: 

 Zulässig sind nur Anlagen, deren flächenbezogene Schallleistungspegel nachstehende 
W erte nicht überschreiten (siehe auch unter Hinweise):  
Gebiet Lage tags nachts 

GE/1 Nördlich der Grünzone, Nordwest-Bereich zum Reinersweg 55,0 dB(A) 40,0 dB(A) 
GE/2 Nördlich Grünzone, zwischen Twistringer Straße und B 75 63,5 dB(A) 48,5 dB(A) 
GE/3 Südwestlich der Grünzone, nordwestlich B 75  65,0 dB(A) 50,0 dB(A) 

5. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zwischen den Straßenbegrenzungslinien 
und den straßenseitigen Baugrenzen Anlagen nach § 12 BauNVO sowie Anlagen nach 
§ 14 BauNVO, soweit es sich um Gebäude handelt, unzulässig.  

6. Bei der abweichenden Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO sind Gebäudelängen über 50 m 
zulässig. Ansonsten gelten die Abstandsvorschriften der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) für die offene Bauweise. 

7. Die maximale Gebäudehöhe beträgt in allen Baugebieten +22.0 m über NN. Anlagenbe-
zogene, untergeordnete Gebäudeaufbauten (Schornsteine, Fahrstuhlschächte, Lüftungs-
anlagen usw.) sind davon ausgenommen. 

8. Die Verkehrsflächen (Fahrbahnmitte) sowie die Baugebiete sind auf mind. 7,50 m über 
NN aufzufüllen.  

9. Entlang der Verkehrsflächen des Bundes (A28/B75) ist gemessen von der äußeren Fahr-
bahnkante in 40 m Breite eine Bauverbotszone sowie in 100 m Breite eine Baubeschrän-
kungszone nach Maßgabe des Bundesfernstraßengesetzes einzuhalten. Die Bauverbots-
zone entspricht den entlang der B75 festgesetzten Flächen nach § 9 (1) 20. BauGB. Die 
Baugrundstücke dürfen zur B75 weder Zu- noch Abfahrten oder Zu- bzw. Abgänge erhal-
ten. 

10. Die Erschließung der Baugebiete GE/1-3 ist ausschließlich über die Twistringer Straße 
zulässig. Dabei dürfen die Baugebiete GE1+2 bis auf nachfolgende Ausnahme nur im 
festgesetzten Einfahrtbereich angeschlossen werden. Ausnahmsweise kann eine zusätz-
liche Zufahrt für das Baugebiet GE/1 von der Planstraße zugelassen werden, wenn sich 
dadurch der Lärmpegel im Einwirkungsbereich der Fläche nicht erhöht und die festgesetz-
ten flächenbezogenen Schallleistungspegel im GE/1 eingehalten werden. 

11. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

11.1 Schaffung von Gehölzstrukturen (Maßnahme A1): 

 Auf den gemäss § 9 (1) 25b BauGB festgesetzten Flächen ist der Bestand zu erhalten 
und durch Baum- und Strauchpflanzungen gemäß Pflanzliste zu ergänzen. Der Bauman-
teil (Heister) muss ca. 20 % betragen.  

11.2 Schaffung von Gehölzstrukturen (Maßnahme A2): 

 Flächen nach § 9 (1) 20 BauGB sind zu ca. 30% flächig mit Bäumen und Sträuchern in 
unterschiedlicher Breite (> 5m) gemäß Pflanzliste zu bepflanzen. Der Baumanteil (Heister) 
muss ca. 20 % betragen. Je 10 m Grenzlänge ein Laubbaum mit einem Stammumfang 
von ca. 16 – 18 cm, verbleibende Freiflächen als Sukzessionsflächen. 

11.3 Pflanzung von Einzelbäumen in Baugebieten (Maßnahme A3): 

 Je ca. 500 qm Baugrundstücksfläche ist außerhalb der Flächen nach TF 11.1+2 ein 
Laubbaum mit einem Stammumfang von ca. 16 – 18 cm gemäß Pflanzliste zu pflanzen, 
zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Das Pflanzbeet muss ca. 6 m² je Baum 
betragen. 

11.4 Pflanzung von Einzelbäumen auf Straßen- und Stellplatzflächen (Maßnahme A4): 

 Je angefangene 8 PKW - bzw. 2 LKW -Stellplätze ist ein Laubbaum mit einem Stammum-
fang von ca. 16 – 18 cm gemäß Pflanzliste zu pflanzen, zu unterhalten und bei Abgang zu 
ersetzen. Das Pflanzbeet muss ca. 6 m² je Baum betragen und ist mit Bodendeckern, 
Hochstauden oder W ildblumen (z.B. Hundsrose, Efeu, Immergrün o.ä.) zu bepflanzen. 

 An der Westseite der Erschließungsstraße sind 8 großkronige Laubbäume gemäß Pflanz-
liste mit je ca. 32,0 m Abstand untereinander und einem Stammumfang von ca. 16 – 18 
cm anzupflanzen, Pflanzbeet wie Absatz 1. Die Bäume sind durch geeignete Maßnahmen 
gegen Beschädigungen durch Fahrzeuge zu schützen. 

11.5 Schaffung einer Feuchtbiotopzone (Maßnahme A5): 

 Anlage und Entwicklung von ca. 1210 m² Röhrichtflächen in Feuchtmulden, Anlage und 
Entwicklung von ca. 200 m² Feuchtgebüsch aus Grauweide und Faulbaum in Randberei-
chen der Feuchtmulden, Entwicklung von ca. 2200 m² Freiflächen als Sukzessionsflä-
chen, Bepflanzung von ca. 1050 m² Randstreifen zu den Baugebieten in 4-7 m Breite mit 
Bäumen (Heister) und Sträuchern (Verhältnis 30:70) gem. TF11.6, Erhalt von ca. 1050 m² 
ruderalen Erlenaufwuchses und Entwicklung zu einem Feldgehölz. 

11.6 Pflanzlisten (Auswahl) 

11.6.1 Bäume: 
Bergahorn Acer pseudoplatanus Schwarzerle Alnus glutinosa 
Eberesche Sorbus aucuparia Sommerlinde Tilia cordata 
Esche Fraxinus exelsior Stieleiche Querus robur 
Feldahorn  Acer campestre Vogelkirsche Prunus avium 
Hainbuche Carpinus betulus W ildbirne Pyrus communis 
Sandbirke Betula pendula W interlinde Tilia cordata 

11.6.2 Sträucher: 
Brombeere Rubus fruticosus Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Faulbaum Rhamnus frangula Salweide Salix caprea 
Grauweide Salix cinerea Schneeball Vorburnum opulus 
Haselnuß Corylus avellana Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Ohrweide Salix aurita Schw. Johannisbeere Ribes nigrum 
Pfaffenhütchen Euonymus eoripaea Zweigriffeliger W eißdorn Crataegus laevigata 

11.6.3 Qualität: 
Pflanzqualität der Einzelbäume: Hochstamm; Stammumfang ca. 16 - 18 cm;  3-4 mal verpflanzt; 
Bäume als Bestandsergänzung: Hochstamm; Stammumfang ca. 16 - 18 cm;  3 mal verpflanzt; 
Pflanzqualität der Heister: ca.  200-250 cm hoch; 2 mal verpflanzt. 
Pflanzqualität der Sträucher: ca. 100-150 cm hoch; 2 mal verpflanzt (ohne Ballen). 
Pflanzraster: ca. 1,00 x 1,00 m 

11.7 Die Stellplatzflächen dürfen mit Ausnahme der Fahrgassen nicht versiegelt werden 
(z.B. Rasengittersteine oder Schotterrasen). 

11.8 Die Flächen für Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Planungsgebietes dürfen nicht auf-
gefüllt werden. Diese Flächen sowie die darauf festgesetzten Maßnahmen werden den 
Eingriffsflächen auf Baugrundstücken gemäß § 9 (1a) BauGB im Verhältnis des zulässi-
gen Eingriffs anteilig wie folgt zugeordnet: 
Eingriff erfolgt Ausgleich erfolgt z.T. 

im Baugebiet im Bereich Im Bereich 
auf den Flurstü-
cken 

Maßnahme  

GE/1+2 NORD nördlich der Grünfläche 
nördl. Maßnahmeflächen ganz, 
sowie Grünfläche (anteilig) 

373/2, 373/8 + 
374/11 z.T. 

TF 11 / 2 - 8 

GE/3 SUED südlich der Grünfläche 
südl. Maßnahmeflächen ganz, 
sowie Grünfläche (anteilig) 

374/2 - 374/4 + 
374/11 z.T. 

TF 11 / 1 – 8 

Straßenfläche Verkehrsfläche Daselbst und Grünfläche (w.v.) 374/11 TF 11 / 4 -  6  

11.9 Kompensationsmaßnahmen auf den Flurstücken 34/2 und 34/3 der Flur 46 außerhalb des 
Plangebietes am Annenweg werden den Eingriffsflächen nach dem in TF 11.8 beschrie-
benen Maßstab zugeordnet. 

11.10 Im Bereich der Flächen nach § 9 (1) 25b BauGB dürfen im Kronentraufbereich des zu 
erhaltenden Gehölzbestandes weder Aufschüttungen noch Abgrabungen vorgenommen 
werden. 

12 Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gilt zugunsten öffentlicher Leitungsträger. 


